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Geschäftsordnung 

 
1. ANWESENHEITSNACHWEIS 
Aufgrund der Durchführung als Online-Konferenz sind alle Delegierten verpflichtet, sich mit dem 
eigenen Namen (Klarnamen) anzumelden bzw. im Vorfeld darauf hinzuweisen, wenn dies nur bei 
einem anderen Gerät möglich ist. Ebenso können die Mitglieder der Mandatsprüfungskommission 
das Einschalten der Kamera zur Bestätigung der Anwesenheit verlangen. 
 
2. WORTMELDUNG UND WORTVERTEILUNG 
Wortmeldungen sind schriftlich im Chat einzureichen; die Wortverteilung erfolgt in der Reihenfolge 
der Anmeldungen. Dafür ist das „Hand heben“-Symbol zu verwenden oder eine Anmerkung im 
Chat zu hinterlassen. Das Wort zur Geschäftsordnung wird außer der Reihenfolge der 
vorgemerkten Redner*innen erteilt.  
 
3. REDEZEIT 
Die Redezeit beträgt für Diskussionsredner*innen fünf Minuten. JedeR Delegierte hat das Recht, 
persönliche Bemerkungen oder tatsächliche Berichtigungen am Schluss der Debatte vorbringen. 
Keine Redner*in darf zu einem Tagungsordnungspunkt mehr als zweimal das Wort ergreifen. 
 
4. DISKUSSION 
An der Diskussion können sich sowohl ordentliche Delegierte als auch Gastdelegierte beteiligen. 
 
5. ANTRÄGE 
Anträge, die erst bei der Konferenz gestellt werden, außer denen zur Geschäftsordnung, sind 
schriftlich und vor Beginn der Konferenz vorzulegen. Für die organisatorischen Voraussetzungen 
(Vervielfältigung etc.) hat der/die Antragsteller*in Sorge zu tragen. Die Entscheidung über die 
Zulassung trifft die Konferenz mit Zweidrittelmehrheit.  
 
6. MANDATSPRÜFUNGSKOMMISSION 
Die Mitglieder der Mandatsprüfungskommission sind bei der Abstimmung über die Anträge 
gleichzeitig Stimmenzähler*innen. 
 
7. ABSTIMMUNG 
Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen Delegierten. Die Abstimmung erfolgt nach den 
Vorschlägen der Kommission positiv. 
 
8. BESCHLÜSSE 
Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit der Abstimmenden gefasst. Stimmengleichheit gilt als 
Ablehnung des Antrages. 
 
9. WAHLEN 
Die Wahl zum Bundesbildungspräsidium wird geheim und online durchgeführt. Die Wahl hat vor 
Beendigung des Tagesordnungspunktes „Neuwahl des SPÖ-Bundesbildungspräsidiums“ 
durchgeführt zu werden. 


